
Details

BBT – Berufliche Bildungsstätte  
Tuttlingen GmbH

Max-Planck-Straße 17 
78532 Tuttlingen

Telefon: (0 74 61) 92 90-0 
Telefax: (0 74 61) 92 90-10

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag: 
8.00 – 11.45 Uhr 
12.30 – 16.00 Uhr

Freitag: 
8.00 – 11.45 Uhr 
12.30 – 14.30 Uhr

 
BERUFSORIENTIERUNG 

AUSBILDUNG 

WEITERBILDUNG  

QUALIFIZIERUNG 

info@bbt-tut.de

www.bbt-tut.de





AUSBILDERLEHRGANG (AEVO)
TEILZEIT

DAUER
72 Unterrichtseinheiten

KURSZEITEN

KOSTEN

INFO
Die Teilnehmer/innen bereiten sich auf die Prüfung nach
der Ausbildereignungsverordnung vor. Sie lernen die be-
triebliche Ausbildung didaktisch und methodisch qualifi-
ziert durchzuführen. Dazu erwerben sie insbesondere päd-
agogisches und psychologisches Grundwissen, Kenntnisse
im Arbeits- und Berufsbildungsrecht sowie Methoden der
Vermittlung und Ausbildung. Das vermittelte Wissen und
ein erfolgreicher Abschluss befähigt die Teilnehmer/innen
als Ausbilder/in zu arbeiten.

INHALT
Handlungsfelder

1. Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung
planen

2. Ausbildung vorbereiten und bei der Einstellung mitwir-
ken

3. Ausbildung durchführen und

4. Ausbildung abschließen

VORAUSSETZUNGEN
Mitarbeiter/innen aller Wirtschaftsbereiche, die sich auf
die Ausbilder-Eignungsprüfung vorbereiten.
Zur Prüfung wird zugelassen, wer die fachliche Eignung
zur Ausbildung im Sinne des § 30 BBiG nachweist, d.h.
1. die Abschlussprüfung in einer dem Ausbildungsberuf
entsprechenden Fachrichtung bestanden hat und eine an-
gemessene Zeit der Berufspraxis nachweist, oder
2. eine Abschlussprüfung an einer deutschen Hochschule
in einer dem Ausbildungsberuf
entsprechenden Fachrichtung bestanden hat und eine an-

gemessene Zeit in seinem Beruf praktisch tätig gewesen
ist oder
3. eine anerkannte Prüfung an einer Ausbildungsstätte
oder vor einer Prüfungsbehörde in einer dem Ausbildungs-
beruf entsprechenden Fachrichtung bestanden hat und ei-
ne angemessene Zeit in seinem
Beruf praktisch tätig gewesen ist.
Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann Personen,
die den Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht entspre-
chen, die fachliche Eignung nach Anhören der Industrie-
und Handelskammer bzw. der Handwerkskammer wider-
ruflich zuerkennen.

ABSCHLUSS
Fortbildungsprüfung der IHK bzw. HWK Ausbildungsbe-
rechtigung bzw. Teil IV der Meisterprüfung

GEBÜHRENHINWEIS
Lehrmittel: ca. 20 EUR ; Prüfungsgebühr gem. der Gebüh-
renordnung der Handwerkskammer Konstanz


